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Individuelle Angebote (ggf. als Routineangebote) 
• Persönliche Einladung zur Angehörigenvisite,  
• Begleitete Selbsthilfegruppen für Angehörige, 
• Psychoedukative Gruppen für Angehörige, 
• Gespräch Arzt/Pflege, Patient und Angehörige mit 

Zustimmung des Patienten, 
• Allgemeine Beratung der Angehörigen ohne 

Einbezug des Patienten,  
• Besuche aus der Klinik oder Einrichtung des Zuhause 

des Patienten, 
• ... 
• … 

Strukturelle Maßnahmen 
• Stationskonzepte beinhalten den Umgang mit 

Angehörigen, 
• Informationsmaterial für Angehörige,  
• Informationen für Angehörige auf den 

Homepages der Kliniken,  
• Peerberatung von Angehörigen für Angehörige, 
• Offene Sprechstunde für Angehörige, 
• Jährliche Einladungen zum Gesprächsaustausch 

zwischen Klinik und örtlichem 
Angehörigenverein, 

• Tageskliniken mit familientherapeutischen 
Angebot, 

• Beteiligung an Beiräten, bei Anhörungen, 
Besuchskommissionen, Entwicklung von 
Behandlungsleitlinien, etc.  

• Psychose Seminare und Trialog,  
• Wegweiser regionaler Hilfen für Angehörige, 
• Räume zur Verfügung stellen,  

• Kooperationsvereinbarung Klinik – 
Angehörigenverein 

 

Struktureller und individueller Einbezug Angehöriger 
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Und doch klagen (manche) Angehörige über mangelhaften Einzug. 
Einzelfälle? 
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Wo aber ist der Platz der Angehörigen im Alltag? Es gibt eine erhebliche 
Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis, zwischen progressiven Psychiatern 
auf Kongressen und ihren im Alltagsgeschehen eingespannten Kollegen und 
Kolleginnen (Eva Straub 2003, 54). 
 
„Die „flächendeckende“ Beteiligung an Gremien und Tagungen kontrastiert 
unerfreulich mit unzureichender Einbeziehung im therapeutischen Alltag“ 
(Reinhard Peukert 2005).  
 
Einbeziehung von Angehörigen in die Therapie – ein frommer Wunsch? Hierzu 
referierte Janine Berg-Peer auf der APK-Tagung 2014 zum Thema „Qualität der 
therapeutischen Beziehung“. Sie formulierte zwei Wünsche: Information über das 
Therapieziel und Information über die Nachbehandlung. Problem: ärztliche 
Schweigepflicht. 
 
„Wir als Eltern mussten erleben, dass wir von Vornherein als unerwünschte 
Störfaktoren so weit wie möglich aus dem Behandlungsprozess ausgegliedert 
wurden. Nur widerstrebend wurde uns überhaupt ein Gespräch mit dem 
behandelnden Arzt gewährt. Nun sind wir als Eltern zweifellos an kränkenden 
Momenten in der Lebensgeschichte unseres Sohnes beteiligt. Aber gerade deshalb 
ist es aus unserer Sicht unabdingbar, dass wir in seinen therapeutischen 
Prozess einbezogen werden (Anonym 2015, www.forum-der-psychiatrie.de/ Abruf 
23.05.2017). 
 
 
 
 

http://www.forum-der-psychiatrie.de/
http://www.forum-der-psychiatrie.de/
http://www.forum-der-psychiatrie.de/
http://www.forum-der-psychiatrie.de/
http://www.forum-der-psychiatrie.de/


Oder liegen die Ursachen des unzureichenden Austausches 
auch auf Seiten der Angehörigen? 
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These: Viele Angehörige nutzen die Angebote für sie nicht oder zu selten: 
 
-    Innerfamiliäre Konflikte, die nicht nach außen dringen sollen,  

-    Eigene Vorbehalte gegen „die Psychiatrie“,  

-    Angst, sich aufzudrängen,  

-    Ärger über den Erkrankten, 

-    Falschen Respekt vor ärztlichen Autoritäten,  

- Wunsch, endlich Ruhe zu haben,  

- Selbststigmatisierung als Angehörige „Wir haben alles falsch gemacht“, 

-    Angehörigen, die resignieren und „alles“ dem profess. Hilfesystem überlassen,  

- Manche Patienten haben keine erreichbaren Angehörige (mehr). 

- Und es gibt  Patienten, die massiv von ihren Angehörigen geschädigt wurden. 
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Review zur Evidenz des Einbezugs der Familie  
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Ergebnis 
Training und Supervision sind hilfreich, um den Einbezug der          
pflegenden Angehörigen sicherzustellen, führen aber nicht zwingend zum Erfolg. 
Entscheidend sind Organisationskultur und professionellen Denkmuster. 
 
Empfehlungen  
Eine effektive Implementation erfordert den Einbezug der gesamten Organisation auf jeder 
Ebene, unterstützt durch eine starke Leitung.  
Um zu gemeinsamen Zielen zu gelangen, bedarf es der Einrichtung von          
Arbeitsroutinen, die den Einbezug der Angehörigen erleichtern. 
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Entnommen: Michael Rufer „Einbezug von Angehörigen in die Therapie“ Klinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie, Zürich.  
 
Originalquelle: J Fam Psychol. 2014 Jun;28(3):287-98. doi: 10.1037/a0036709. Epub 2014 May 5. Family involvement in 
the psychological treatment of obsessive-compulsive disorder: a meta-analysis. Thompson-Hollands J, Edson A, Tompson 
MC, Comer JS. 
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DGPPN Behandlungsleitlinien. Beispiele:  
 
S3 Bipolare Störungen, n=181Treffer „Angehörige“,  
S3 Psychosoziale Therapien, n= 251Treffer „Angehörige“, 
S3 Methamphetaminstörungen, n= 21Treffer „Angehörige“, 
S3 Demenzen, n= 107 Treffer „Angehörige“. 
Evidenz: 
Der Einbezug Angehöriger bei den therapeutischen Maßnahmen ist 
„vielfach“ evident und wird „als Soll-Forderung/Emphelung“ 
ausgewiesen. 
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Einbezug von Angehörigen: Beispiel S3 Behandlungsleitlinie 
Schizophrenie (derzeit in Überarbeitung). 
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Angehörige von Patienten mit Schizophrenie sind von der Erkrankung mitbetroffen.  
 
Gleichzeitig sind Angehörige langfristig die wichtigste Quelle der sozialen 
Unterstützung für die Patienten. Angehörige sollten daher in allen Phasen  
der Erkrankung in die Behandlung einbezogen werden.  
 
Wenn dies durch den Patienten abgelehnt wird, sollte im Interesse einer erfolgreichen Behandlung 
darauf hingearbeitet werden,  das Vertrauensverhältnis zwischen Patienten und Angehörigen zu 
stärken.  
 
Auch ohne Zustimmung des Patienten sollten in diesem Fall den Angehörigen allgemeine  
Informationen unter Wahrung der Schweigepflicht gegeben werden.  
  
5.4 Familieninterventionen und Zusammenarbeit mit Angehörigen. Einbezug von Angehörigen 
(75) Good Clinical Practice. In S3-Behandlungsleitlinie Schizophrenie. Deutsche Gesellschaft für 
Psychiatrie, Psychotherapie und Nervenheilkunde (DGPPN) (Hrsg.) 2006, www.dgppn.de/publikationen 

http://www.dgppn.de/publikationen/leitlinien/krankheitsbild.html#panel-1818-0


Das Problem mit der Schweigepflichtentbindung  

 
In den DGPPN-Leitlinien fehlen Empfehlungen zum Umgang mit der 
ärztlichen Schweigepflicht bzw. mit der  Schweigepflichtentbindung 
durch den Patienten gegenüber Angehörigen.  
Die ärztliche Schweigepflichtentbindung wird in bestimmten Fällen 
„institutionell“ vom Patienten längst verlangt bzw. ihm genommen: 
- Zumeist vor Heimaufnahmen 
- Beim Wirkungskreis Gesundheitsfürsorge ist der Arzt gegenüber 

dem Betreuer von ihr entbunden bzw. der Betreuer ist befugt 
den Arzt von seiner Schweigepflicht zu entbinden. 

- Bei Verträgen mit privaten Lebens- und Krankenversicherungen 
- … 
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Das „BMG-Projekt“ des BApK 2016 - 2017  
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„Das Verhältnis von Angehörigen und 
Professionellen – Vereinbarung zwischen Kliniken 
und Angehörigen zur Regelung der vertraglichen 
Qualitätssicherung in der Psychiatrie“ 
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Projektziele 

Transfer der Angehörigensicht und Angehörigenbedürfnisse in 
bestehende Verfahren der Qualitätssicherung, vor allem gegenüber 
den klinischen Leistungsanbietern.  

Erstellung von Muster-Kooperationsempfehlungen, Leitlinien, 
Vereinbarungen, Standards zum Einbezug von Angehörigen zwischen 
psychiatrischen Krankenhäusern/ Abteilungen und Angehörigen.  

Ziel: diese als Empfehlungen an die psychiatrischen 
Fachgesellschaften, gesundheitspolitischen Organe und Gesetzgeber 
und letztlich auch an die regionalen und örtlichen 
Angehörigenverbände zu richten.  

Vergleich der Mitwirkungsmöglichkeiten von Angehörigen zwischen 
den AMWF Leitlinien (DGPPN) und den englischen NICE-Guidelines 
unter dem Aspekt der Selbsthilfe.  
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Drei Erhebungen „Angehörige“:              
Erwartungen der Angehörigen an die psychiatrische Versorgung;     
Erwartungen der Patienten an die Angehörigen;          
Erwartungen klinische Ärzte / Pflege an die Angehörigen. 

 

Vorschläge zur besseren Zusammenarbeit durch Etablierung geregelter 
Kommunikations- und Kooperationsstrukturen und dem Transfer der 
Angehörigensicht durch Kooperationsvereinbarungen.  
 
Bedeutung für die künftige Selbsthilfe: infolge des altersbedingten Rückgangs 
verbandlich engagierter Angehöriger müssen mehr strukturelle Sicherheiten für 
den Einbezug der Angehörigeninteressen treten.  
 
Erst wenn bei der klinischen Qualitätssicherung, als auch bei den 
Behandlungsleitlinien bis hin zur gemeinsamen Selbstverwaltung der im G-BA 
vertretenen Parteien („Bänke“) festliegt, dass zu den Aufgaben des 
Qualitätsmanagements die systematische Abklärung des Einbezugs der 
Angehörigen gehört, können diese partizipativen Maßnahmen ihre volle Wirkung 
entfalten.  



Muster Kooperationsvereinbarung / Leitlinie 
(Details siehe Tagungsband 2016)  
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Schreiben mit der Bitte um Stellungnahme an  
  
ACKPA: Arbeitskreises der Chefärztinnen und Chefärzte von Klinken für Psychiatrie und 
Psychotherapie an Allgemeinkrankenhäusern, Potsdam,  
BDK: Bundesdirektorenkonferenz – Verband leitender Ärztinnen und Ärzte der 
Kliniken für Psychiatrie und Psychotherapie, Ingolstadt,  
BFLK: Bundesfachvereinigung Leitender Krankenpflegepersonen der Psychiatrie, 
Augsburg,  
DGPPN: Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und 
Nervenheilkunde, Berlin,  
VDK: Verband der Krankenhausdirektoren Deutschlands, Fachgruppe Psychiatrie, 
Langenfeld,  
APK: Aktion Psychisch Kranke e.V., Bonn,  
DVGP: Dachverband Gemeindepsychiatrie e.V., Köln,  
DGSP: Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie e.V., Köln 
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• Fremdanamnese: Aufklärung 
gegenüber den Angehörigen, 
wenn ihre Aussagen als 
Fremdanamnese in die KG 
eingehen. Bei strafrechtlich 
relevanten Aussagen mit 
möglichen Folgen für den 
Patienten oder Angehörige muss 
generell ein schriftliches 
Einverständnis erfolgen.  

• Kommt es zu einem rechtlichen 
Betreuungsverfahren, sind die 
Angehörigen umgehend zu 
informieren. 

• Mit behandelnder Ärztin 
grundsätzlich vorgesehen, wenn der 
Pat. dies erlaubt. Festgelegt wird, 
welcher Arzt/ Ärztin Ansprechpartner 
ist und welche Zeitpunkte dies sind. 
Auch hier ist der Patientenwille strikt 
zu respektieren.  

• In der Forensik zunächst Vorgespräch 
vor dem ersten Besuch des Patienten. 

• Bei der Entlassungs- oder Verlegungs-
planung Erläuterung der Entlassungs-
modalitäten, Anbindung an die 
ambulanten Strukturen, 
Einbeziehung Sozialdienst, auch bei 
Verträgen zur Integrierten 
Versorgung und Hometreatment.  

Angehörigengespräche  
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www.apk-muenchen.de/ApKKooperationen/ApK_kbo.pdf 



                 Resolution des BApK und der Landesverbände der     
                  Angehörigen vom Mai 2017. Vier Forderungen: 
 
 1. Die Empfehlungen der DGPPN-Behandlungsleitlinien zum 
 alltäglichen klinischen Einbezug der Angehörigen umfassend 
 umzusetzen.  
 
 2. Spätestens am 7. Tag nach Aufnahme eine dokumentierte 
 Entscheidung herbeizuführen, ob die Entbindung von der ärztlichen 
 Schweigepflicht gegenüber einem persönlich benannten Angehörigen 
 zum therapeutischen Vorteil des Patienten ist oder nicht. Die 
 Angehörigen werden über diese Entscheidung zur ärztlichen 
 Schweigepflichtentbindung am selben Tag, sei sie positiv oder negativ, 
 informiert. Diese Routine ist Bestandteil der klinischen 
 Qualitätssicherung. Sie gehört auch zum Prüfkatalog der staatlichen 
 Besuchskommissionen. 
 

18 



19 

3. Die Einbeziehung der Angehörigen in den therapeutischen Prozess muss auch 
materiell umgesetzt werden. Die Fachgesellschaft DGPPN, die sonstigen Verbände, 
die Krankenhäuser sowie weitere Verhandlungspartner der GKV fordern wir auf, ihr 
Vorschlagsrecht bei den jährlich neu zu fassenden Operationen- und Prozeduren- 
Schlüsseln (OPS) des „InEK* zu nutzen, und entsprechende Abrechnungsziffern zu 
definieren. 
 
4. Die Leitlinien zur Einbeziehung der Angehörigen und die jeweiligen 
Ausführungsregularien der Kooperationsvereinbarungen, sind eine wertvolle 
Grundlage für eine vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen 
den örtlichen Vereinigungen der Angehörigen und den psychiatrischen Kliniken. Wir 
fordern alle Kliniken und Abteilungen auf, sich an diesen Verhandlungen zu beteiligen, 
aktiv mit den organisierten Angehörigen die Leitlinien auf die örtlichen Gegebenheiten 
abzustimmen und die Leitlinie auf ihrer Homepage bekannt zu machen.    
 
* Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (Gesellschafter DKG, GKV, Verband 
Privater Krankenkassen) 



Gutes Beispiel: Die aktuelle Psychotherapie-Richtlinie der 
Bundespsychotherapeutenkammer (seit 1.04.2017):  
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Vielen Dank fürs Zuhören! 
 

   zechert.bapk@psychiatrie.de 
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